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Presseinformation der Bürgerbeauftragten  
des Landes Mecklenburg-Vorpommern 

 
 
 
Heike Lorenz zum Sprechtag in Bergen  

 
 

Die Bürgerbeauftragte des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Heike Lorenz, kommt nach Bergen. Jeder 
Bürger kann ihr am Mittwoch, dem 16. November 2005, seine Anliegen mündlich vortragen. Der Sprechtag  
findet im Landratsamt, Billrothstraße 5 in Bergen, statt. Die Bürger werden um telefonische Anmeldung an 
das Büro der Bürgerbeauftragten, Johannes-Stelling-Straße 14, 19053 Schwerin, Telefon: (03 85) 5 25 27 
09, gebeten.  
 
Die Bürgerbeauftragte unterstützt Bürgerinnen und Bürger in verwaltungsrechtlichen Angelegenheiten ge-
genüber der Landesregierung und den sonstigen Behörden und Ämtern im Land. Zu ihren Aufgaben 
gehören auch die Beratung in sozialen Fragen und die Wahrnehmung der Belange behinderter Menschen. 
Die Bürgerbeauftragte kann dem Landtag, der Landesregierung sowie den Kommunen Vorschläge der Bür-
ger unterbreiten. Nicht eingreifen darf sie in Gerichtsverfahren und in privatrechtliche Streitigkeiten. Jeder-
mann kann die Unterstützung durch die Bürgerbeauftragte unentgeltlich in Anspruch nehmen.   
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Zweite Verordnung 
zur Änderung der Verordnung über Untersuchungen auf die Klassische Geflügelpest 

vom 19. Oktober 2005 
 

Auf Grund des § 79a Abs. 2 Nr. 1 in Verbindung mit § 17 Abs. 1 Nr. 1, 3 und 12, des § 79a Abs. 2 Nr. 2 in 
Verbindung mit § 17b Abs. 1 Nr. 4 Buchstabe b, § 79a Abs. 2 Nr. 4 in Verbindung mit den §§ 18, 19 Abs. 1, 
§ 20 Abs. 1, § 21 Abs. 1, §§ 28 und 29, auch in Verbindung mit § 62, § 79 Abs. 2 Nr. 5 in Verbindung mit § 
73a Nr. 5 sowie des § 79a Abs. 2 Nr. 6 in Verbindung mit § 78 Nr. 1 Buchstabe a, jeweils in Verbindung mit § 
79a Abs. 1 Satz 1 und § 79 Abs. 1a, des Tierseuchengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
22. Juni 2004 (BGBl. I S. 1260), von denen § 79a Abs. 1 Satz 1 durch Artikel 2 § 3 Abs. 5 des Gesetzes vom 
1. September 2005 (BGBl. I S. 2618) geändert worden ist, verordnet das Bundesministerium für 
Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft: 
 

Artikel 1 
 
Die Verordnung über Untersuchungen auf die Klassische Geflügelpest vom 1. September 2005 (BAnz. S. 13 
345), geändert durch Verordnung vom 26. September 2005 (BAnz. S. 14 639), wird wie folgt geändert: 
 
1. Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 
    „Verordnung über Untersuchungen auf die Klassische Geflügelpest sowie zum Schutz vor der Ver- 
   schleppung der Klassischen Geflügelpest (Geflügelpestschutzverordnung)“. 
 
2. Die §§ 2 und 3 werden durch folgende Vorschriften ersetzt: 
 

„§ 2 
 

(1) Wer Hühner, Truthühner, Perlhühner, Rebhühner, Fasane, Laufvögel, Wachteln, Enten oder Gänse 
(Geflügel) hält, hat diese bis einschließlich des 15. Dezember 2005 in geschlossenen Ställen zu halten. 
 
 (2) Abweichend von Absatz 1 darf Geflügel außerhalb geschlossener Ställe gehalten werden, 
soweit 
1. die Tiere unter einer überstehenden, nach oben gegen Einträge gesicherten dichten Abdeckung und   
    mit einer gegen das Eindringen von Vögeln gesicherten Seitenbegrenzung 
    gehalten werden, 
2. eine mindestens monatliche klinische tierärztliche Untersuchung des Geflügels durchgeführt und tier-  
    ärztlich dokumentiert wird. 
Der Geflügelhalter hat der zuständigen Behörde das Halten seines Geflügels außerhalb eines geschlos- 
senen Stalles unverzüglich unter Angabe des Standortes und der nach Satz 1 Nr. 1 getroffenen Vorkeh-
rungen anzuzeigen. Die zuständige Behörde kann, soweit dies aus Gründen der Seuchenbekämpfung 
erforderlich ist, anordnen, dass 
1. Geflügelhalter 
    a) Untersuchungen in kürzeren als dem in Satz 1 Nr. 2 genannten Untersuchungsabstand 
    und 
    b) über die klinischen Untersuchungen nach Satz 1 Nr. 2 hinaus Untersuchungen auf das Influenza-A-   
    Virus der Subtypen H 5 und H 7 
    durchführen lassen müssen, 
2. Geflügel abweichend von Satz 1 in geschlossenen Ställen zu halten ist. 
 
(3) Die zuständige Behörde kann im Einzelfall, soweit Belange der Tierseuchenbekämpfung nicht entge-
genstehen, Ausnahmen von Absatz 1 genehmigen, wenn 
1. die Anforderungen nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 wegen der bestehenden Haltungsverhältnisse 
    nicht erfüllt werden können und 
2. andere Maßnahmen zur Absonderung des Geflügels vorgenommen werden. Wird eine Genehmigung 
nach Satz 1 erteilt, hat der Geflügelhalter mindestens monatlich eine klinische tierärztliche Untersuchung des 
Geflügels durchführen und tierärztlich dokumentieren zu lassen. Absatz 2 Satz 3 Nr. 1 gilt entsprechend. Im 
Falle einer Genehmigung nach Satz 1 hat der Geflügelhalter Enten und Gänse vom übrigen Geflügel 
getrennt zu halten. 
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§ 3 
 

(1) Sofern Geflügel nicht ausschließlich in geschlossenen Ställen gehalten wird, hat der Geflügelhalter die 
Tiere des Bestandes im Zeitraum vom 22. Oktober 2005 bis 15. Dezember 2005 mindestens ein Mal auf das 
Influenza-A-Virus der Subtypen H 5 und H 7 untersuchen zu lassen. Die Untersuchungen nach Satz 1 sind 
1. bei Geflügel, ausgenommen Gänse und Enten, jeweils an Proben von zehn Tieren je Bestand serolo-  
    gisch und 
2. bei Gänsen und Enten jeweils an Proben von 15 Tieren je Bestand serologisch in einer von der zustän-  
    digen Behörde bestimmten Untersuchungseinrichtung durchzuführen. Werden im Falle des Satzes 2    
    Nr. 1 weniger als zehn Tiere oder im Falle des Satzes 2 Nr. 2 weniger als 15 Tiere gehalten, sind die   
    jeweils vorhandenen Tiere zu untersuchen. Die zuständige Behörde kann die Untersuchung weiterer  
    Tiere eines Bestandes anordnen, soweit dies aus Gründen der Tierseuchenbekämpfung erforderlich ist. 
 
(2) Wer Geflügel nicht ausschließlich in geschlossenen Ställen hält, hat sicherzustellen, dass die Tiere nur 
an Stellen gefüttert werden, die für wildlebende Zugvögel nicht zugänglich sind. 
 

§ 4 
 
Überregionale Geflügelmärkte, Geflügelschauen, Geflügelausstellungen oder Veranstaltungen ähnlicher Art 
dürfen nur durchgeführt werden, soweit sichergestellt ist, dass das dort aufgestellte Geflügel 
1. in den 14 Tagen unmittelbar vor Beginn der Veranstaltung in geschlossenen Ställen gehalten  
    und 
2. längstens zwei Tage vor der Veranstaltung klinisch tierärztlich untersucht worden ist. Die Untersuchung   
    nach Satz 1 Nr. 2 ist vom Geflügelhalter dem Veranstalter gegenüber durch tierärztliche Bescheinigung   
    nachzuweisen. Die Bescheinigung ist auf Verlangen der zuständigen Behörde vorzulegen. 
 

§ 5 
 
(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 76 Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe b des Tierseuchengesetzes handelt, wer 
vorsätzlich oder fahrlässig einer vollziehbaren Anordnung nach § 1 Satz 1 Nr. 1 oder Satz 2, § 2 Abs. 2 Satz 
3, auch in Verbindung mit Abs. 3 Satz 3, oder Abs. 3 Satz 1 oder § 3 Abs. 1 Satz 4 oder einer mit einer 
Genehmigung nach § 2 Abs.3 Satz 1 verbundenen vollziehbaren Auflage zuwiderhandelt. 
 
(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 76 Abs. 2 Nr. 2 des Tierseuchengesetzes handelt, wer 
vorsätzlich oder fahrlässig 
1. entgegen § 1 Satz 1 Nr. 2 oder § 2 Abs. 2 Satz 2 eine Anzeige nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder   
    nicht rechtzeitig erstattet, 
2. entgegen § 2 Abs. 1 Geflügel nicht richtig hält, 
3. entgegen § 2 Abs. 3 Satz 4 Enten oder Gänse nicht richtig hält oder 
4. entgegen § 3 Abs. 1 Satz 1 Geflügel nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig unter-  
    suchen lässt.“ 
 
3. Der bisherige § 4 wird neuer § 6. 
 

Artikel 2 
 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 
 
Bonn, den 19. Oktober 2005  
 

Der Bundesminister für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit 

Mit der Wahrnehmung der Geschäfte 
der Bundesministerin für Verbraucherschutz, 

Ernährung und Landwirtschaft 
beauftragt 

 
Jürgen Trittin 

 
v  v  v 
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Wichtige Information zum Winterdienst 2005/ 2006 
 
Der Winter steht vor der Tür und die Stadt Sassnitz hat die notwendigen technischen und materiellen Vorbereitungen für 
den Winterdiensteinsatz abgeschlossen. 
Bei extremen Witterungsbedingungen werden die Einsatzkräfte des Stadthofes durch ortsansässige Firmen unterstützt; 
hierzu gibt es die notwendigen Abstimmungen.  
Ortsteile und Nebenstraßen werden grundsätzlich erst nach Abschluss der ersten und zweiten Etappe beräumt. 
Aber die städtischen Einsatzkräfte sind nicht für alle Straßenabschnitte und Gehwege im Stadtgebiet zuständig. Gemäß 
der Straßenreinigungssatzung der Stadt Sassnitz ist die Verpflichtung der Schnee- und Glättebeseitigung auch auf 
Eigentümer der an der Straße anliegenden Grundstücke (nach Klassifizierung in die Reinigungsklasse) übertragen 
worden. 
 
Die Schnee- und Glättebeseitigung folgender Straßenteile wird auf die Eigentümer der anliegenden Grundstücke, 
ausgenommen die Reinigungsklasse 0 (obere Bahnhofstraße, Hauptstraße, Merkelstraße, Mukraner Straße (B 96 bis 
Alten- und Pflegeheim), Stralsunder Straße, Straße der Jugend), übertragen: 
 
1. Gehwege einschließlich  der gleichzeitig als Radweg gekennzeichneten   Gehwege  sowie  die  Verbindungs-   und 
Treppenwege.  Als  Gehweg gilt auch ein begehbarer  Seitenstreifen oder ein für die Bedürfnisse des Fußgängerver- 
kehrs  erforderlicher  Streifen der Fahrbahn, wenn auf  keiner Straßenseite ein Gehweg besonders abgegrenzt ist, 
 
2. die halbe Breite verkehrsberuhigter Straßen. 
 
Die Schnee- und Glättebeseitigung ist wie folgt durchzuführen: 
  
1. Gehwege  einschließlich  der  gleichzeitig  als   Radweg ausgewiesenen Gehwege sind in einer für  den Fußgänger- 
verkehr erforderlichen Breite von Schnee freizuhalten  und bei Glätte mit abstumpfenden Mitteln, jedoch nicht mit Salz 
zu streuen. Das gilt auch für Straßenkreuzungen und Straßeneinmündungen,  für  die Teile  von  Fußgängerüberwe- 
gen,  auf  denen  Schnee und Glätte vom Gehweg aus beseitigt werden können.                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
2. Im Bereich von Haltestellen öffentlicher Verkehrsmittel ist die Schnee- und Glättebeseitigung bis zur Bordsteinkante 
vorzunehmen, so dass Fußgänger die Verkehrsmittel vom Gehweg aus ohne Gefährdung durch Schnee und Eis 
erreichen und verlassen können. Ausgenommen von der Verpflichtung der Schnee- und Glättebeseitigung sind alle 
Fahrgastunterstände und diejenigen Haltestellen, die sich nicht auf dem Gehweg befinden. 
 
3. Schnee ist in der Zeit von 8.00 Uhr bis 20.00 Uhr unverzüglich nach beendetem Schneefall, nach 20.00 Uhr gefallener 
Schnee  bis 8.00  Uhr des  folgenden Tages zu entfernen. Auf mit Sand, Kies oder Schlacke befestigten Gehwegen sind  
die  Schneemengen,  die den  Fußgängerverkehr  behindern, unter  Schonung  der Gehflächen zu entfernen. 
 
4. Glätte ist in der Zeit von 8.00 Uhr bis 20.00 Uhr unverzüglich nach ihrem Entstehen, nach 20.00 Uhr entstandene 
Glätte bis 08.00 Uhr des folgenden Tages zu beseitigen. Es sollen nur abstumpfende Stoffe verwendet werden. 
Auftauende Mittel dürfen nicht eingesetzt werden. 
 
5. Schnee und Eis sind auf dem an die Fahrbahn angrenzenden Drittel des Gehweges oder des Seitenstreifens, wo 
dieses möglich ist, auf dem Fahrbahnrand zu lagern. Auf Gehwegen oder Fahrbahnen kann die Ablagerung auf dem an 
das Grundstück des Reinigungspflichtigen angrenzenden Teil des Gehweges erfolgen. Der Fahr- und Fußgän-
gerverkehr darf nicht gefährdet werden. Rinnsteine, Einläufe in Entwässerungsanlagen und dem Feuerlöschwesen 
dienende Wasseranschlüsse sind freizuhalten. Von anliegenden Grundstücken dürfen Schnee und Eis nicht auf die 
Straße geschafft werden. 
 
Wer vorsätzlich oder fahrlässig seiner Pflicht zur Schnee- und Glättebeseitigung nach der Straßenreinigungssatzung der 
Stadt Sassnitz nicht nachkommt, insbesondere die oben genannten Straßenflächen nicht im erforderlichen Umfange 
oder in der erforderlichen Art und Weise vom Schnee räumt und mit geeigneten abstumpfenden Mitteln streut, handelt 
ordnungswidrig. Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 61 Straßen und Wegegesetz M-V mit einer Geldbuße geahndet 
werden. 
 
 
 
gez. Wilke 
Leiterin Ordnungs- und Hafenamt
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